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1. Management Summary 
 
Mit Blick auf die nun mehr unbestrittene Klimaveränderung gewinnen Wettereinflüsse für 
bestimmte Branchen an Relevanz. Durch stärkere Temperaturfluktuationen ergeben sich un-
erwartete Konsequenzen und Risiken insbesondere für Unternehmen, die von einer 
gewissen Wetterbeständigkeit abhängig sind. Grosse Temperaturschwankungen bedeuten 
besonders für Energieunternehmen hohe Einnahmeschwankungen und damit verbundene 
finanzielle Risiken. 
 
Die vorliegende Studie analysiert den Status Quo der Offenlegung von Wetterrisiken in der 
Energiebranche mit dem Ziel mehr Transparenz über den aktuellen Zustand zu schaffen. 
Dabei diente die gesamte jährliche Geschäftsberichterstattung als Analysebasis. Um einen 
Ländervergleich zu ziehen, wurden Berichte aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, 
Frankreich und United Kingdom durchgesehen. Zwar existiert in keinem der fünf Länder eine 
konkrete gesetzliche Anforderung an die Offenlegung von Wetterrisiken, dennoch müssen 
Wetterrisiken im Hinblick auf den Klimawandel auf ihre Wesentlichkeit geprüft werden. 
Wesentliche Risiken sind zu quantifizieren und offenzulegen. 
 
Da Wettereinflüsse im Geschäftsbericht zwar recht häufig angesprochen werden, die Risiko-
berichterstattung aber oftmals wenig darüber enthält, wurden zwei Bereiche unter die Lupe 
genommen. Zuerst wurde der gesamte Bericht, dann der Bereich der Risiken nach Wetter-
informationen untersucht. Diese Methode wurde für alle fünf Länder mit insgesamt 67 
Geschäftsberichten der Jahre 2007 und 2008 angewendet. Nach der Ergebnisermittlung 
zeichneten deskriptive und explorative Statistik ein klares Bild ab. 
 
Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass 90 Prozent aller untersuchten Geschäfts-
berichte Wetterangaben enthalten, davon insgesamt mehr als 40 Prozent der Informationen 
klar, verständlich und ausführlich erläutert werden. Dabei ist insbesondere die Bericht-
erstattung in Frankreich und Deutschland im Allgemeinen gut ausgebaut, während in Öster-
reich und der Schweiz eher Verbesserungsbedarf besteht. 
 
Bei Betrachtung der Risikoberichterstattung zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab. Im 
Schnitt sind hier in lediglich einem von drei Berichten wünschenswerte Wetterrisiken zu 
finden. Ausserdem finden sich in nur einem von zehn Geschäftsberichten ausgezeichnet 
beschriebene Informationen. Verbesserungsbedarf besteht grundsätzlich in allen Ländern. 
 
Die Güte der Berichterstattung unterscheidet sich auch hinsichtlich der untersuchten Jahre. 
Im Jahr 2007 erhält der Geschäftsbericht insgesamt signifikant mehr wünschenswerte 
Informationen als im Jahr 2008. Die Ursache dafür war der milde Winter im Frühjahr 2007 
der bei vielen Unternehmen Umsatzeinbussen zur Folge hatte. 
 
Mit Blick auf allfällige Erklärungszusammenhänge ergibt sich ganz offensichtlich, dass eine 
höhere Seitenzahl des Geschäftsberichts auch zu einem höheren Informationsgehalt führt. 
Gleiches gilt in Zusammenhang mit der Unternehmensgrösse, wobei sich die Eidgenossen-
schaft als Ausnahme bestätigt. Hier existiert sogar eine negative Korrelation: Mit zu-
nehmender Grösse der Schweizer Energieunternehmen schwindet der Informationsgehalt. 
Anhand der Qualifizierung der Geschäftsberichte und der Risikoberichterstattung liefert die 
Best Practice-Analyse eine vergleichbar gute Gruppe von Spitzenunternehmen. Allerdings 
bieten nur wenige Unternehmen eine vorbildliche Offenlegung von Wetterrisiken. 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass einige Unternehmen über Wettereinflüsse berichten, dies 
jedoch nicht im Bereich der Risiken anbringen möchten. Da keine konkreten Anforderungen 
zur Berichterstattung über Wetterrisiken bestehen, obliegt es der Selbstverantwortung der 
Unternehmen den Informationsgehalt zu steigern. Bei Betrachtung des Status quo besteht 
vor allem in der Schweiz ein erhebliches Verbesserungspotential. 
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2. Wesentlichkeit von Wettereinflüssen 
 
Wetter- und Klimarisiken, ob direkt oder indirekt, sind in der Energiebranche allgegenwärtig 
und sollten quantifiziert und entsprechend offengelegt werden. 
 

2.1. Produktionsrisiken 

 
Wetter ist bei der Energieproduktion, speziell im Bereich der erneuerbaren Energien, ein 
zentraler standortbezogener Produktionsfaktor. 
 
Stauseen und Flusskraftwerke werden durch Niederschlag und Schneeschmelze gespiesen. 
Die Hauptrisiken für Produzenten sind somit eine trockene Sommersaison mit wenig 
kumulativem Niederschlag, ein schneearmer Winter oder ein überdurchschnittlich kalter 
Frühling, der die Schneeschmelzen verzögert. Für die Risikoquantifizierung eignen sich 
speziell kumulativer Niederschlag für Stauseen und Kubikmeter Wasser pro Sekunde für 
Flusskraftwerke. 
 

 
 

Einfluss der Flusswasserführung auf das Ergebnis 
Quelle: Verbund AG, Geschäftsbericht 2007, S. 23. 
 

 
Windkraftanlagen sowie Solarkraftanlagen werden durch Wind bzw. Globalstrahlung 
angetrieben. Diese Produktionsfaktoren unterliegen nicht nur starken saisonalen, sondern 
auch jährlichen Schwankungen. 
 
Wichtig bei der Beurteilung von Risiken sind auch Verstärkereffekte. Während einer nieder-
schlagsarmen Saison muss zum Beispiel ein Wasserkraftproduzent Strom zukaufen um 
seinen Lieferverpflichtungen nachzukommen. Da aber im ganzen Gebiet wenig Niederschlag 
fällt, steigen die Strompreise aufgrund des knapperen Angebots. Dies kann beträchtliche 
Auswirkungen auf die Marge und somit auf die Performance der Unternehmung haben. 
 
Der Klimawandel bringt eine zunehmende Variabilität der Produktionsfaktoren, erschwert die 
Planbarkeit und erhöht das unternehmerische Risiko. 
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Energieproduzenten, die fossile Brennstoffe als Grundlage verwenden, tragen indirekte 
Klimarisiken. Je grösser der politische Druck den CO2-Ausstoss zu verringern ist, desto 
knapper werden CO2-Zertifikate zugeteilt. Als Konsequenz muss mit einem langfristigen 
Anstieg der Kosten für das Recht auf Luftverschmutzung bzw. CO2-Zertifikate gerechnet 
werden. Die Produktionskosten für Energie aus fossilen Brennstoffen steigen durch Zukauf 
von CO2-Zertifikaten und bzw. oder umfangreiche technologische Verbesserungen der 
Produktionsprozesse, welche den CO2-Ausstoss nachhaltig senken.  
 

2.2. Absatzrisiken 

 
Für Energieversorger, speziell im Bereich Heizöl, Erdgas, Fernwärme und Strom, ist vor 
allem die Temperatur während der Wintermonate absatzentscheidend. Bei tiefen Temperatu-
ren steigt die Energienachfrage durch Heizbedarf, bei höheren Temperaturen sinkt die Nach-
frage entsprechend.  
 

 

 
 

 
 

Einfluss der Temperatur auf die Nachfrage und das operative Ergebnis 
Quelle: Rätia Energie AG, Geschäftsbericht 2007, S. 6 und S. 54. 
 

 
Auch bei den Temperaturen muss in Zukunft mit einer grösseren Variabilität gerechnet 
werden. Es existiert eine negative Korrelation zwischen Temperatur und Absatz während der 
Wintermonate, welche den Einfluss wärmerer Winter auf die Absatzmenge erklärt.  
 
Environmental Responsibility Trends in unserer Gesellschaft steuern das Konsumenten-
verhalten sowie Gesetze und Verordnungen. Speziell im Bereich fossiler Brennstoffe 
bedeutet dies eine langfristige Abkehr von z. B. der klassischen Ölheizungen von Eigen-
heimen hin zu alternativen Lösungen. 
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2.3. Klimawandel und Folgen für Europa 

 
Es ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Klimawandel in Europa mess-
bare Auswirkungen hat. Diese sind vielfältig und können dennoch auf einen gemeinsamen 
Nenner gebracht werden: erhöhtes Risiko.  
 
Mit dem Anstieg der Durchschnittstemperaturen und der Verschiebung von Klimazonen er-
folgt ein vermehrtes Auftreten von Extremwetterereignissen. Für Unternehmen in Europa 
resultieren dabei vor allem folgende Veränderungen: Höhere Variabilität bei Temperaturen 
und Niederschlag, Häufigkeitsveränderung schwerer Dürren, Anstieg des Meeresspiegels, 
Zunahme von Überflutungen, Abschmelzen der Gletscher etc. 
 
In der Schweiz wurde der Temperaturanstieg sowie der resultierende Rückgang des Eises 
beispielsweise im Jahr 2006 am Eiger deutlich wahrnehmbar: Schmelzende Permafrost-
böden und folgliches Eindringen von Schmelzwasser in die Felsen verursachte einen aufse-
henerregenden Bergsturz. Nicht nur die Natur, sondern auch die Wirtschaft trägt sichtbare 
Konsequenzen aus der Klimaveränderung. Laut internationaler Studien sind von häufigeren 
und in der Intensität schwerwiegenderen Extremwetterszenarien vor allem Bergregionen, 
Mittelmeerraum und Küstengebiete betroffen.  
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3. Anforderungen an die Risikoberichterstattung 
 

3.1. Schweiz  

 
Die gesetzlichen Mindestanforderungen an die Berichterstattung über Risiken sind in der 
Schweiz sehr allgemein formuliert. So heisst es im Obligationenrecht, dass der Anhang der 
Jahresrechnung ĂAngaben ¿ber die Durchf¿hrung einer Risikobeurteilungñ2 zu enthalten hat. 
Auch das Rahmenkonzept der Swiss GAAP FER fordert nur wenige Mindestangaben über 
die ĂKommentierung der weiteren Entwicklung der Organisation, insbesondere des folgenden 
Geschªftsjahres, vor allem auch bez¿glich der Risiken und Chancen.ñ3 
 
So sind Risiken grundsätzlich zu erfassen, wenn sie einen wesentlichen Einfluss auf die 
Beurteilung der Jahresrechnung haben.4 Laut Gesetz bleibt die Ausgestaltung der Risiko-
beurteilung offen. In Bezug auf die Grundsätze der Vollständigkeit und der Wesentlichkeit 
existiert zwar ein gewisser Ermessensspielraum, dennoch muss über wesentliche Risiken 
berichtet werden. In der Schweiz wie auch international ist es üblich, dass die Lage-
berichterstattung durch die Revisionsstelle bislang nur sehr eingeschränkt überprüft wird. 
Allerdings ist zu beachten, dass eine mangelhafte Risikoberichterstattung das Senden 
postiver Signale an ihre Anteilseigner unterlässt. Vor allem in Zeiten des Klimawandels ist es 
nicht mehr zu verbergen, dass Wetterrisiken bei vielen Unternehmen wesentliche Risiken 
darstellen.  
 

3.2. Deutschland, Österreich, Frankreich und United Kingdom 

 
In keinem der untersuchten Länder existieren konkrete Offenlegungsvorschriften zu Risiken 
von Wettereinflüssen auf die Geschäftstätigkeit und das Ergebnis. Aufgrund dieser Gege-
benheit und der Ergebnisse vorliegender Untersuchung ist eine Eigeninitiative betroffener 
Unternehmen, über Wetterrisiken zu informieren, wünschenswert. 
 

Á Deutschland 

Das Handelsgesetzbuch fordert eine Beurteilung und Erläuterung der voraussichtlichen 
Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken, wobei zugrunde liegende 
Annahmen anzugeben sind.5 Seit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz als jüngstes 
Reformgesetz ist erstmals auf die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und 
Risikomanagementsystems einzugehen. In diesem Zusammenhang werden jedoch keine 
Anforderungen an die Offenlegung von Wetterrisiken erwähnt. 
 
Der im Rahmen der Ausgestaltung der Risikoberichterstattung vorhandene Interpretati-
onsspielraum wird durch die geforderte Vermittlung eines Ăden tatsªchlichen Verhªltnis-
sen entsprechenden Bildesñ etwas begrenzt. Ferner tragen auch die Grundsätze ord-
nungsmässiger Lageberichterstattung dazu bei, dass der Fokus auf die wesentlichen 
Risiken gerichtet wird. 

 

                                                
2
 Internet: http://www.gesetze.ch, Fassung vom 16. Dezember 2005. 

3
 Swiss GAAP FER Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (2009), Rahmenkonzept Ziff. 34. 

4
 Vgl. Schweizerische Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (2007), S. 1602. 

5
 Vgl. Internet: http://www.handelsgesetzbuch.de, Fassung vom 4. August 2009. 
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Á Österreich 

Das Unternehmensgesetzbuch6 (zuvor Handelsgesetzbuch) gibt die Regelungen zur 
Erstellung eines Lageberichts vor. Neben wesentliche Risiken und Ungewissheiten, soll 
dabei auch besonders auf bestandsgefährdende Risiken eingegangen werden, die auch 
als solche zu bezeichnen sind. ĂGeschªftstypische bzw. unternehmenstypische Un-
sicherheiten é sind selbst dann aufzuführen, wenn eine Versicherung abgeschlossen 
wurde.ñ7 Als Anforderung mit abnehmendem Verbindlichkeitsgrad sind die Grundsätze 
der Lageberichterstattung zu betrachten. Auch hier wird gefordert, dass sämtliche Infor-
mationen zu vermitteln sind, um die voraussichtliche Entwicklung und seine Risiken 
beurteilen zu können. 

 

Á Frankreich 

Die französische Kapitalmarktaufsicht (Autorité des marchés financiers) betrachtet das 
Risikomanagementsystem als äusserst bedeutend. Die Vorgaben vom Gesetzgeber sind 
jedoch knapp gehalten. Der Code de commerce schreibt lediglich vor, dass der Bericht 
die wichtigsten Risiken und Unsicherheiten, mit welchen ein Unternehmen konfrontiert 
ist, beinhalten muss.8 Inwiefern die Ausgestaltung dabei aussieht, obliegt den Unter-
nehmen selbst. 

 

Á United Kingdom 

Ähnlich den IAS/IFRS-Regelungen beinhalten lediglich die einzelnen Rechnungslegungs-
standards des Accounting Standards Board Offenlegungsvorschriften über Risiken.9 
Durch den ĂDirectorsô Report: Business Reviewñ werden derzeitig lediglich vergangen-
heitsorientierte Risikoinformationen gefordert. Umfangreichere und zukunftsorientierte 
Risikoberichterstattung wurde durch die Vorschriften des ĂOperating and Financial 
Reviewñ10 gefordert, die allerdings 2006 wieder aufgehoben wurden und seit dem als 
Best Practice dienen. 

 

3.3. Ein internationaler Abriss 

 
Neben den nationalen Regulierungen zur Risikoberichterstattung liegen international 
verschiedene Umschreibungen vor. So umschreibt die International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) den Begriff der Lageberichterstattung durch den Ausdruck 
ĂManagementôs Discussion and Analysisñ (MD&A). Dabei werden folgende Zielvorstellungen 
zum Ausdruck gebracht: Ăé enabling investors to make a better prediction about the sustain-
ability of earnings and cash flow in the future é provides information about the risks to a 
companyôs earnings and cash flow.ñ11 
 
Mit dem Ziel einer ĂCompleted Guidanceñ wurden im Juni 2009 vom International Accounting 
Standards Board (IASB) unverbindliche Leitlinien zur Lageberichterstattung vorgeschlagen. 
In diesem ĂExposure Draftò zu ĂManagement Commentaryò wird eine klare Struktur der 
Risikoberichterstattung dringend empfohlen: ĂIt is important that management distinguish the 

                                                
6
 Vgl. Internet: http://www.jusline.at, Stand der Gesetzgebung vom 1. Dezember 2009. 

7
 Austrian Financial Reporting and Auditing Committee (AFRAC), Stellungnahme ĂLagebericht-
erstattung gemªÇ ÄÄ 243, 243a und 267 UGBò der Arbeitsgruppe ĂLageberichtò (2009), S. 18. 

8
 Vgl. Internet: http://www.legifrance.gouv.fr, Stand der Gesetzgebung vom 1. Dezember 2009. 

9
 Vgl. ICAEW, No surprises: Working for better risk reporting (2002), S. 6. 

10
 Vgl. Accounting Standards Board, Reporting Statement: Operating and Financial Review (2006). 

11
 IOSCO, General Principles Regarding Disclosure of Managementôs Discussion and Analysis of 
Financial Condition and Results of Operations, Report of the Technical Committee of the Inter-
national Organization of Securities Commissions (2003), S. 2. 
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principal risks and uncertainties facing the entity, rather than listing all possible risks and 
uncertainties.ñ12 
 
Auch die seit 1. Januar 2005 in nationales Recht umzusetzende EU-Modernisierungsricht-
linie fordert ein Ăden tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildñ der Lagebericht-
erstattung. Darüber hinaus sollen wesentliche Risiken und Ungewissheiten beschrieben 
werden, denen das Unternehmen ausgesetzt ist.13 Dabei werden keine Angaben über eine 
mögliche Quantifizierung der Wesentlichkeit gemacht. 
 
Eine freiwillige Gelegenheit, um über Risiken zu berichten, bietet die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung. Immer mehr Unternehmen nützen dieses Kommunikationsinstrument, um die 
Stakeholder über ökologische, ökonomische und soziale Aspekte des Unternehmens zu 
informieren. Der Relevanz von Wetterrisiken wird dort Rechnung getragen: Es wird über 
finanzielle Auswirkungen des Klimawandels auf die Tätigkeit des Unternehmens und andere 
mit dem Klimawandel verbundene Risiken und Chancen berichtet. ĂF¿r Organisationen 
können veränderte klimatische Bedingungen und Wettermuster materielle Risiken dar-
stellen.ñ14 Anhand einer Risikopriorisierung sind im Hinblick auf die langfristige Entwicklung 
des Unternehmens die relevantesten Risiken und Chancen zu beschreiben. Zur Erstellung 
eines Nachhaltigkeitsberichts stehen verschiedene ĂGuidelinesñ zur Verfügung wie z. B. G3-
Leitfaden, AccountAbility AA1000AS oder The Global Compact.15 
 

                                                
12

 IASB, Exposure Draft ED/2009/6, Management Commentary (2009), S. 14. 
13

 Vgl. Ministerrat der EU, Modernisierungsrichtlinie, Richtlinie 2003/51/EG des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Juni 2003. 

14
 Global Reporting Initiative, Indikatorprotokollsatz Ökonomische Indikatoren (EC), in: Leitfaden zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, Version 3.0 (2000-2006), S. 6. 

15
 Vgl. Internet: http://www.corporateregister.com, Fassung vom 3. Dezember 2009. 
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4. Vorgehensweise und analysierte Unternehmen 
 
Aufgrund der Relevanz von Wettereinflüssen auf das Geschäftsergebnis von Energie-
unternehmen und des gleichzeitig hohen Interpretationsspielraums vorhandener Regulierun-
gen wurden Geschäftsberichte europäischer Unternehmen untersucht. Damit ein 
internationaler Vergleich des Status quo möglich wird, wurde der Fokus auf die Schweiz, 
Deutschland, Österreich, Frankreich und United Kingdom gelegt. 
 
Es wurde festgestellt, dass das Wetter zwar insgesamt recht häufig erwähnt wird, jedoch 
wenig davon im Bereich der Risiken. Aus diesem Grund wurde zuerst der gesamte 
Geschäftsbericht, anschliessend lediglich und gezielt der Bereich der Risikoberichterstattung 
untersucht. Bei den abgefragten Kriterien handelt es sich überwiegend um qualitative, einem 
gewissen Beurteilungsspielraum unterliegende Anforderungen. In Zweifelsfällen wurde stets 
die für das jeweilige Unternehmen vorteilhaftere Interpretation gewählt. Bei der inhaltlichen 
Qualifizierung der vorgefundenen Informationen wurde zwischen den Abstufungen Ăminimal 
beschriebenñ, Ăbegr¿ndet vorhandenñ und Ăausgezeichnet beschriebenñ unterschieden. 
ĂMinimal beschriebenñ bedeutet dabei, dass der Bericht den betreffenden Aspekt zwar kurz 
erwªhnt, aber nicht nªher darauf eingegangen wird. ĂBegr¿ndet vorhandenñ erklªrt den 
Aspekt, auf den textlich näher eingegangen wird, indem sein Zustand und seine Ursachen 
beschrieben werden. Eine Ăausgezeichnete Beschreibungñ ist die maximal erreichbare 
Bewertungsstufe und wird bei klar verständlichen und ausführlich erläuterten Informationen 
vergeben. 
 
Vorhandene und bereits beschriebene Regulierungen zur Risikoberichterstattung sind insbe-
sondere für Unternehmen an der Börse gültig. Aus diesem Grund wurden ausschliesslich 
Geschäftsberichte börsenkotierter Energieunternehmen in die Analyse aufgenommen. 
Herangezogen wurden dabei Berichte von Unternehmen, die sich nicht ausschliesslich in 
öffentlicher Hand befinden. Nicht einbezogen wurde der Geschäftsbericht für 2007 von Gaz 
de France Suez SA, weil der Konzern durch die Fusion Gaz de France und Suez im Juli 
2008 hervorgegangen war und deshalb keinen Geschäftsbericht für 2007 vorlegen konnte. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Einschränkung umfasste die Erhebung 67 Geschäfts-
berichte.16 Die inhaltliche Analyse erfolgte jeweils anhand des gesamten jährlichen Ge-
schäftsberichts, also vor allem die im Ănicht-finanziellenñ Teil enthaltenen Informationen. Eine 
Liste aller in der Untersuchung enthaltenen Unternehmen findet sich im Anhang. 
 
In einem weiteren Schritt wurden die erhobenen Datenpunkte deskriptiven und explorativen 
statistischen Untersuchungen unterzogen. Im Mittelpunkt standen dabei die Suche nach be-
sonders starken bzw. schwachen Informationsfeldern, sowie die Ermittlung von statistischen 
Zusammenhängen. Bei allen explorativen Untersuchungen wurde das Statistikprogramm 
āSPSSô eingesetzt und verschiedene statistische Methoden zur Signifikanzüberprüfung ver-
wendet. Als signifikant wurde ein Zusammenhang angenommen, wenn die Irrtums-
wahrscheinlichkeit kleiner einem Signifikanzniveau von fünf Prozent ist. 
 
Die Auswertungen wurden im Zeitraum Oktober bis Dezember 2009 durchgeführt. Alle in die 
Studie einbezogenen Geschäftsberichte beziehen sich auf die Jahre 2007 und 2008. Bei 
Unternehmen mit vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr wurden die Berichte für 
2006/07 und für 2007/08 herangezogen. 

                                                
16

 Untersucht wurden 18 Geschäftsberichte von Energieunternehmen aus Deutschland, zehn aus 
Österreich, fünf aus Frankreich, 14 aus United Kingdom und 20 aus der Schweiz. Der Umfang der 
untersuchten Unternehmen entspricht beinahe der Grundgesamtheit. 
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5. Status quo der Wetterangaben  
 

5.1. Angaben im Geschäftsbericht 

 
Eine Gesamtbetrachtung im Zweijahreszeitraum liefert ein bemerkenswertes Bild: Rund 
neun von zehn Energieunternehmen bieten dem Berichtsadressaten mindestens eine 
Wetterinformation. Für die beiden Jahre 2007 und 2008 werden dabei 18 Prozent der 
Informationen minimal, 31 begründet und 42 Prozent ausgezeichnet beschrieben.  
 

ausgezeichnet

beschrieben

42%

begründet

vorhanden

31%

nicht

vorhanden

9%

minimal

beschrieben

18%

 
 

Wetterangaben im Zweijahreszeitraum Total 

 
Die Güte der Berichterstattung von Wetterangaben unterscheidet sich im Hinblick auf die 
untersuchten Länder.  
 
Deutschland und Frankreich stechen beim Ländervergleich positiv hervor. Beide Staaten 
heben sich durch grossteils klar verständliche und ausführlich erläuterte Informationen zum 
Einfluss von Wetter ab. 
 
Am schwächsten sind die Informationen der Geschäftsberichte von Energieunternehmen in 
der Schweiz und in Österreich. In diesen Ländern besteht am meisten Verbesserungs-
potential. Gegenüber Deutschland und Frankreich unterscheiden sich die Berichte beider 
Länder durch signifikant weniger Wetterangaben im Jahr 2007 und 2008. 
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5.2. Angaben im Bereich der Risiken 

 
Wie in Kapitel 4. Vorgehensweise und analysierte Unternehmen bereits kurz erläutert, wurde 
festgestellt, dass Wetterangaben zwar häufig vorhanden, aber nicht in Zusammenhang mit 
den Risiken gebracht werden. Deshalb wurde gezielt nach Wetterinformationen im Bereich 
der Risikoberichterstattung gesucht. Durch diese zusätzliche Betrachtung ergibt sich ein un-
erwartetes Ergebnis. Dass sich Unternehmen mit der Berichterstattung über Wetterrisiken 
zurückhalten, ist nun nicht mehr zu übersehen: In zwei Drittel aller Geschäftsberichte finden 
sich keine wünschenswerten Informationen über den Wettereinfluss. 
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Beim Vergleich der Länder im Bereich der Risikoberichterstattung bieten wiederum die 
Geschäftsberichte von Energieunternehmen in Deutschland und Frankreich am meisten 
Informationen. Die Berichte der deutschen und französischen Unternehmen unterscheiden 
sich durch statistisch signifikant mehr Wetterinformationen im Bereich der Risiken von den 
übrigen Ländern im Jahr 2007 und 2008. 
 
Die Schweizer Energieunternehmen bilden das Schlusslicht der Offenlegung von Risiken, die 
produktions- sowie absatzseitig durch Wettereinflüsse entstehen. Die Eidgenossenschaft 
unterscheidet sich in den beiden untersuchten Jahren von den anderen Ländern durch 
signifikant weniger Wetterinformationen im Bereich der Risiken. 
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Länderbezogene Wetterangaben im Bereich der Risiken im Zweijahreszeitraum 

 

5.3. Zweijahresvergleich 

 
Nicht nur beim Vergleich der Länder, sondern auch im Hinblick auf die untersuchten Jahre 
unterscheidet sich die Qualität der im Geschäftsbericht zur Verfügung gestellten Wetter-
informationen. Die Güte der Risikoberichterstattung unterscheidet sich durch signifikant 
weniger Wetterinformationen von den Geschäftsberichtsangaben insgesamt. Obwohl die 
Risikoberichterstattung über beide Jahre konstant wenig Wetterangaben bietet, erhält der 
Geschäftsberichtsadressat im Jahr 2007 insgesamt signifikant mehr wünschenswerte Infor-
mationen als im Jahr 2008. 
 
Auslöser für das ĂMehrñ an Informationen war der milde Winter im Frühjahr 2007, welcher in 
den Berichten häufig für schlechte Ergebnisse verantwortlich gemacht wurde. 
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6. Weitere statistische Zusammenhänge 
 
Neben den vorstehend beschriebenen Analysen nach Ländern und Jahren wurden noch 
weitere statistische Zusammenhänge ermittelt. Dabei wurde überwiegend die Spearman-
Rangkorrelation eingesetzt.17 
 

6.1. Umfang des Geschäftsberichts 

 
Es liegt nahe, dass ein Zusammenhang zwischen dem Umfang des Geschäftsberichts und 
dem Ausmass der Informationsbereitstellung festgestellt werden konnte. Je mehr Seiten ein 
Geschäftsbericht hat, desto mehr wird über Wetterangaben im Bereich der Risiken bekannt 
gegeben. Dieser statistisch signifikante Zusammenhang kann für beide untersuchten Jahre 
ermittelt werden. 
 

6.2. Unternehmensgrösse 

 
In den Jahren 2007 und 2008 ist generell festzustellen, dass zwischen der Grösse eines 
Unternehmens und der Güte der Berichterstattung zu Wetterabhängigkeiten im Bereich der 
Risiken ein statistisch signifikanter Zusammenhang besteht. Dieser zeigt sich vor allem mit 
Bezug auf Umsatz und wird auch bei der Anzahl der Mitarbeiter deutlich wahrnehmbar. Je 
mehr Umsatz oder je mehr Mitarbeiter ein Unternehmen hat, desto mehr wünschenswerte 
Informationen zu Wetterrisiken enthält der Geschäftsbericht, mit Ausnahme der Schweiz. 
 
Bemerkenswert ist, dass in der Schweiz für die Jahre 2007 und 2008 ein gegenläufiger 
Trend besteht. Beim Vergleich des Informationsgehalts tritt in der Eidgenossenschaft ein 
statistisch negativer Zusammenhang auf. In der Regel gilt somit: Je grösser das Schweizer 
Energieunternehmen, desto weniger Wetterinformationen werden zur Verfügung gestellt. 
Dies ist nicht nur bei Betrachtung wachsender Mitarbeiteranzahlen, sondern auch bei 
steigender Umsatzhöhe festzustellen. 
 

6.3. Sprache 

 
Ohne nach Ländern zu differenzieren wurden die deutschsprachigen Geschäftsberichte mit 
den Ănicht-deutschsprachigenñ verglichen und auf Unterschiede hinsichtlich der Bericht-
erstattung über Wetterabhängigkeiten untersucht. Im Gegensatz zum Ländervergleich ist 
festzustellen, dass in den Geschäftsberichten untersuchter Energieunternehmen der beiden 
Jahre 2007 und 2008 keine signifikanten Unterschiede existieren. Grundsätzlich gilt somit: 
Auf rein sprachlicher Basis sind keine statistischen Besonderheiten zu erkennen. 
 
 

                                                
17

 Der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient diente bei Tests von Zusammenhängen. Er eignet sich 
für Variable, die auf Odinalskalenniveau gemessen werden und ist robust gegenüber Ausreissern. 
Vgl. Günter Bamberg/Franz Baur/Michael Krapp, Statistik (2008), S. 36ff. Weitere Überprüfungen 
statistischer Signifikanzen erfolgten durch die parameterfreien U-Tests (Mann und Whitney). Vgl. 
Tiede/Voß, Schliessen mit Statistik ï Verstehen (2000), S. 198ff. Beim Vergleich der Jahre 2007 
und 2008 wurde der nicht-parametrische Test mit zwei verbundenen Stichproben angewandt 
(Wilcoxon). 
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7. Best Practice 
 

7.1. Qualifizierung der Bereiche 

 

Unternehmen Geschäftsjahr Bereich Qualifizierung 

MVV Energie AG 2006/07 und 2007/08 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich ausgezeichnet beschrieben 

National Grid Plc 2006/07 und 2007/08 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich ausgezeichnet beschrieben 

Veolia Environnement SA 2007 und 2008 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich ausgezeichnet beschrieben 

Centrica Plc 2007 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich begründet vorhanden 

Vattenfall AG 2008 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich begründet vorhanden 

E.ON AG 2007 und 2008 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich minimal beschrieben 

Électricité de France SA 2007 und 2008 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich minimal beschrieben 

Energie Baden-Württemberg AG 2008 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich minimal beschrieben 

Erdgas Ostschweiz AG 2006/07 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich minimal beschrieben 

Verbund AG 2007 und 2008 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich minimal beschrieben 

Wingas AG 2007 und 2008 
Geschäftsbericht ausgezeichnet beschrieben 

Risikobereich minimal beschrieben 

Energie Steiermark AG 2007 und 2008 
Geschäftsbericht begründet vorhanden 

Risikobereich minimal beschrieben 

RWE AG 2007 und 2008 
Geschäftsbericht begründet vorhanden 

Risikobereich minimal beschrieben 

Scottish and Southern Energy Plc 2006/07 
Geschäftsbericht begründet vorhanden 

Risikobereich minimal beschrieben 

 
Bestbewertungen der Geschäftsberichte und der Risikoberichterstattung 

 
Je besser die Wettereinflüsse im Geschäftsbericht bzw. in der Risikoberichterstattung 
beschrieben sind, desto besser ist die Qualifizierung der Berichte bzw. Risikobereiche et vice 
versa. 
 
Bei den nicht aufgeführten Unternehmen sind im Untersuchungszeitraum in mindestens 
einem der beiden Bereiche keine Wetterinformationen zu finden. 
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7.2. Beispiele zur Offenlegung von Wetterrisiken 

 

 

 

 
 
Wettereinflüsse auf die Unternehmensleistung 
Quelle: Veolia Environnement SA, Form 20-F 2007, S. 6 und Geschäftsbericht 2007, S. 12. 
 
 

 
 

Absatzrisiken aufgrund von Temperatureinflüssen 
Quelle: MVV Energie AG, Geschäftsbericht 2007/08, S. 52. 
 
 

  

  
 
Signifikante Auswirkungen von Wetterfluktuationen auf das Strom- und Gasergebnis 

Quelle: National Grid Plc, Geschäftsbericht 2007/08, S. 97. 
 








